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Urteil vom 13. Februar 2012
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Fonjallaz, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Merkli,
Gerichtsschreiber Mattle.

Verfahrensbeteiligte
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Gerhard Lanz,

gegen

Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau,
Postfach, 5001 Aarau,
Departement Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau, Generalsekretariat, Rechtsdienst,
Frey-Herosé-Strasse 12, 5001 Aarau.

Gegenstand
Annullierung des Führerausweises (Rechtsverzögerung),

Beschwerde gegen den Beschluss vom 20. Oktober 2011 des Verwaltungsgerichts des Kantons
Aargau,
1. Kammer.

Erwägungen:

1.
X.________ wurde wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 24
km/h am 22. März 2011 in Gampelen verzeigt. Mit Verfügung vom 19. Mai 2011 annulierte hierauf
das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau - unter Berücksichtigung eines wenige Monate zuvor
verfügten ersten Führerausweisentzugs wegen Geschwindigkeitsüberschreitung - gestützt auf Art. 16
i.V.m. Art. 15a SVG und Art. 35a der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen
zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung; VZV) ab sofort den auf Probe erteilten
Führerausweis. Einer allfälligen Beschwerde entzog es die aufschiebende Wirkung.

Gegen diese Verfügung erhob X.________ Beschwerde beim Departement Volkswirtschaft und
Inneres (DVI) des Kantons Aargau, wobei er unter anderem die einstweilige Aussetzung des
Administrativmassnahmeverfahrens (mit Wiedererteilung des Führerausweises) bis zum
rechtskräftigen Abschluss des Strafverfahrens beantragte. Nachdem das DVI das
Untersuchungsrichteramt Berner Jura-Seeland um Überlassung der Strafakten nach rechtskräftiger
Erledigung der Strafsache ersucht hatte, ohne das Administrativmassnahmeverfahren auszusetzen,
stellte X.________ mit Eingabe vom 6. Juli 2011 den Antrag, seiner Beschwerde die aufschiebende
Wirkung zu erteilen unter sofortiger Rückgabe des Führerausweises. Zumindest sei darüber in einem
anfechtbaren Entscheid zu befinden. Daraufhin erkundigte sich das DVI bei der Staatsanwaltschaft
Berner Jura-Seeland nach dem Stand des Strafverfahrens, erhielt aber offenbar zunächst keine
Antwort. Am 5. August 2011 ersuchte X.________ um beförderliche Behandlung seines Gesuchs und
behielt sich eine Rechtsverweigerungsbeschwerde vor, wenn bis zum 15. August 2011 kein
Entscheid ergehe. Am 11. August 2011 antwortete das DVI, es werde sich um eine beförderliche
Behandlung bemühen. In der Folge erhielt es von der
Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland die Auskunft, das Strafverfahren gegen X.________ werde
eventuell mangels Beweisen eingestellt, was es zu weiterem Zuwarten bewog. Am 26. August 2011
gelangte X.________ mit einer Rechtsverzögerungsbeschwerde an das Verwaltungsgericht des
Kantons Aargau. Dieses forderte das DVI auf, bis zum 12. September 2011 eine Beschwerdeantwort
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und die Akten einzureichen, wenn es bis dahin nicht über das Gesuch um Gewährung der
aufschiebenden Wirkung entschieden habe. Nachdem das DVI am 1. September 2011 von der
Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland erfahren hatte, die Angelegenheit sei nun doch an das
Regionalgericht zur Beurteilung überwiesen worden, wies das DVI das Gesuch um aufschiebende
Wirkung gleichentags ab.

Mit Beschluss vom 20. Oktober 2011 schrieb das Verwaltungsgericht die
Rechtsverzögerungsbeschwerde als gegenstandslos von der Geschäftskontrolle ab (Ziff. 1) und
auferlegte X.________ die Gerichtskosten im Betrag von insgesamt Fr. 790.-- (Ziff. 2); eine
Parteientschädigung sei nicht geschuldet (Ziff. 3). Es erwog, für die Kostenverlegung seien
praxisgemäss die abgeschätzten Prozessaussichten massgebend bzw. ob die
Rechtsverzögerungsbeschwerde im Zeitpunkt ihrer Einreichung begründet gewesen sei. Unter
Berücksichtigung der gesamten Umstände habe das DVI das Beschleunigungsgebot nicht verletzt,
weshalb die Kosten zulasten von X.________ gingen.

2.
Mit Eingabe vom 30. November 2011 führt X.________ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten beim Bundesgericht. Er beantragt, den angefochtenen Beschluss im Kostenpunkt
aufzuheben und das Verwaltungsgericht anzuweisen, ihm eine Parteientschädigung auszurichten.

Das Verwaltungsgericht, das DVI und das Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau haben auf eine
Vernehmlassung verzichtet.

3.
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit.
Dagegen steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 82 ff. BGG
offen. Der angefochtene Beschluss schliesst das Verfahren zwar nicht ab, doch verzichtet das
Bundesgericht bei Zwischenentscheiden über Rechtsverzögerungsbeschwerden auf die
Voraussetzung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG; BGE 134 IV
43 E. 2.2 S. 45 mit Hinweis). Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt. Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

4.
4.1 Der Beschwerdeführer bestreitet den Grundsatz der Kostenverlegung nach den abgeschätzten
Prozessaussichten nicht. Er beanstandet aber die Gewichtung dieser Aussichten durch das
Verwaltungsgericht. Dieses sei in Willkür verfallen, weil es das Zuwarten des DVI für den Entscheid
über die Wiedererteilung der aufschiebenden Wirkung als zulässig erachtet habe. Das Prozessthema
sei beschränkt und ein Beweisverfahren nicht nötig gewesen, weshalb ein Entscheid sofort (innert
Wochenfrist) hätte ergehen können und müssen und das Untätigbleiben während acht Wochen das
Beschleunigungsgebot verletze.

4.2 Das Verwaltungsgericht hat erwogen, der provisorische Charakter des Entscheids über die Frage
der aufschiebenden Wirkung habe keine zeitraubenden zusätzlichen Abklärungen erlaubt. Zu
entscheiden sei aufgrund einer Interessenabwägung zwischen den behördlichen Interessen an der
sofortigen Vollstreckbarkeit und dem Interesse des Beschwerdeführers an der Aufrechterhaltung des
bisherigen Zustands gewesen. Eine erhebliche Bedeutung sei dabei dem Gesichtspunkt der
Kontinuität im Verfahren zugekommen; eine einmal entzogene aufschiebende Wirkung dürfe nicht
leichthin wiederhergestellt werden. Wegen des sichernden Charakters des Entzugs eines
Führerausweises auf Probe sei das sofortige Wirksamwerden der Massnahme im Vordergrund
gestanden. Da dem DVI aber am 18. August 2011 die Information zugegangen sei, das Strafverfahren
werde eventuell eingestellt, sei das Zuwarten des DVI durchaus gerechtfertigt und sicher auch
sinnvoll gewesen; im Falle der Einstellung hätte sich die Situation für das Administrativverfahren
anders dargestellt. Sobald das DVI - am 1. September 2011 - erfahren habe, dass die Strafsache
doch an das Regionalgericht überwiesen worden sei, habe es (noch gleichentags) über die
aufschiebende Wirkung entschieden. Der
Rechtsverzögerungsvorwurf sei daher nicht berechtigt gewesen, was den Beschwerdeführer
kostenpflichtig werden lasse.

4.3 Gemäss Art. 29 Abs. 1 BV hat jede Person in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen
Anspruch auf Beurteilung innert angemessener Frist (sog. Beschleunigungsgebot). Die Beurteilung
der angemessenen Verfahrensdauer entzieht sich starren Regeln. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen,
ob sich die Dauer unter den konkreten Umständen als angemessen erweist. Der Streitgegenstand und
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die damit verbundene Interessenlage können raschere Entscheide erfordern oder längere
Behandlungsperioden erlauben. Zu berücksichtigen sind die Art des Verfahrens, der Umfang und die
Komplexität der aufgeworfenen Sachverhalts- und Rechtsfragen, das Verhalten der
Verfahrensbeteiligten und der Behörden und die Zumutbarkeit für den Betroffenen (vgl. BGE 135 I
265 E. 4.4 S. 277; 130 I 269 E. 2.3 und 3.1 S. 272 f.; je mit Hinweisen).

4.4 Vorliegend geht es nur um die Dauer des Verfahrens zur Beurteilung des Gesuchs um Erlass
einer provisorischen Massnahme (Erteilung der aufschiebenden Wirkung). Derartige Anordnungen
gelten während der Dauer des Hauptverfahrens - hier des Beschwerdeverfahrens vor dem DVI - und
sind wegen ihres vorläufigen Charakters rasch und wenn möglich ohne weitläufige und zeitraubende
Abklärungen zu treffen, worauf das Verwaltungsgericht zu Recht hingewiesen hat. Der
Beschwerdeführer legt ebenfalls Gewicht auf den Umstand, dass keine Beweismassnahmen nötig
waren und über sein Ersuchen sofort hätte befunden werden können. Soweit ersichtlich hat das DVI
zum Gesuch vom 6. Juli 2011 nicht einmal einen Schriftenwechsel durchgeführt. Weshalb es nicht
nach kurzer Zeit darüber entschieden hat, ist deshalb nicht recht einsichtig. Der Beschwerdeführer hat
ausdrücklich um Erlass einer anfechtbaren Verfügung ersucht und darauf hingewiesen, dass er an der
sofortigen Beurteilung ein besonderes Interesse habe, weil für ihn das Erreichen seines Arbeitsorts
ohne Fahrzeug beschwerlich sei. Gewiss leuchtet ein, dass das DVI davon ausging, aufgrund der für
den Sicherungsentzug massgebenden Grundsätze und in Berücksichtigung des Gesichtspunktes der
Kontinuität
im Verfahren komme eine vorläufige Wiedererteilung des Führerausweises kaum in Frage (vgl. Urteil
6A.53/2001 vom 19. Juni 2011 E. 2a; BGE 122 II 359 E. 3a S. 364 mit Hinweis). Nachvollziehbar ist
auch, dass sich das DVI über den Stand des Strafverfahrens erkundigte, um die Informationslage zu
vervollständigen. Nachdem seitens der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland innert nützlicher Frist
aber keine Antwort zu erhalten war (die Auskunft einer eventuellen Verfahrenseinstellung wurde nach
den Feststellungen des Verwaltungsgerichts erst am 18. August 2011 erteilt) und der
Beschwerdeführer mit Schreiben vom 5. August 2011 eine unverzügliche Behandlung angemahnt und
bei weiterem Zuwarten eine Rechtsverweigerungsbeschwerde in Aussicht gestellt hatte, hätte das
DVI rasch über das Gesuch entscheiden können und müssen. Dass der Entscheid zu diesem
Zeitpunkt wahrscheinlich nicht positiv für den Beschwerdeführer ausgefallen wäre, wie die kantonalen
Justizbehörden haben durchblicken lassen, entband nicht vom Erfordernis, überhaupt über die
anbegehrte verfahrensleitende Anordnung zu entscheiden. Auf diese hätte im Falle veränderter
Verhältnisse gegebenenfalls zurückgekommen werden können. Die Reaktion des DVI auf die
verfahrensleitende
Anordnung des Verwaltungsgerichts nach Eingang der Rechtsverzögerungsbeschwerde (vgl. E. 1
hiervor) macht deutlich, dass die Gesuchssache liquid war und einem sofortigen Entscheid nichts
entgegenstand. Unter den gegebenen Umständen drängt sich auch der Schluss auf, dass eine
provisorische Anordnung schon seit einiger Zeit hätte ergehen können und dass erst die
Rechtsverzögerungsbeschwerde das DVI zum Erlass der Verfügung vom 1. September 2011 bewog.
Gewiss fiel dem DVI die Beurteilung zu diesem Zeitpunkt leichter, weil es gleichentags Kenntnis von
der Überweisung der Strafsache an das Regionalgericht erhalten hatte. Diese Auskunft war aber, wie
ausgeführt, keine Voraussetzung zur Beurteilung des Begehrens, sondern bloss eine nützliche
Information. Aus den Verfahrensumständen ist zu schliessen, dass über das Gesuch im gleichen
Sinne schon im Sommer hätte entschieden werden können. Personelle Engpässe,
Geschäftsüberlastung oder andere Hindernisse, die eine Verzögerung der Bearbeitung bewirkt hätten,
hat das DVI nicht geltend gemacht. Wohl mag zutreffen, dass der Beschwerdeführer mit der
unverzüglichen Beurteilung seines Gesuchs letztendlich nicht viel gewonnen hätte, doch ist es nicht
an den Behörden, zu entscheiden, ob die
Beurteilung eines als dringlich bezeichneten Ersuchens um einstweilige Anordnung für den
Betroffenen "sinnvoll" ist; das liegt in dessen eigener Verantwortung. Das Zuwarten des DVI mit der
Gesuchsbehandlung hat zu einer überlangen Bearbeitungsdauer von fast acht Wochen geführt und
lässt sich nicht rechtfertigen. Das DVI hat damit das Beschleunigungsgebot verletzt.

5.
Es ergibt sich, dass die Rechtsverzögerungsbeschwerde im Zeitpunkt ihrer Einreichung begründet
war und gutzuheissen gewesen wäre. Die Kostenverlegung nach den abgeschätzten
Prozessaussichten hätte deshalb zugunsten des Beschwerdeführers erfolgen müssen. Die
Beschwerde erweist sich daher als begründet. Sie ist gutzuheissen, die Ziffern 2 und 3 des
angefochtenen Beschlusses sind aufzuheben und die Angelegenheit ist zu neuem Entscheid über die
Kostenfolgen des Beschwerdeverfahrens vor dem Verwaltungsgericht an dieses zurückzuweisen.

Bei diesem Ergebnis sind für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesgericht keine Kosten zu

13.02.2012_1C_540-2011



erheben (Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG). Der Kanton Aargau hat dem Beschwerdeführer jedoch eine
Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 2 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Ziffern 2 und 3 des Beschlusses des Verwaltungsgerichts
des Kantons Aargau vom 20. Oktober 2011 werden aufgehoben und die Angelegenheit wird zu neuem
Entscheid über die Kosten an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Kanton Aargau hat dem Beschwerdeführer eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.--
auszurichten.

4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Strassenverkehrsamt, dem Departement
Volkswirtschaft und Inneres sowie dem Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, 1. Kammer,
schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. Februar 2012
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Fonjallaz

Der Gerichtsschreiber: Mattle
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